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Der Bereich der Altenpflege wie die gesamte Sozialwirtschaft hat in den letzten 

Jahren tiefgreifende Veränderungen durchgemacht, die weit bis ins überkommene 

Selbstverständnis der Beschäftigten im Sozialsystem reichen: Während mit dem 

Pflegeversicherungsgesetz der Pflegemarkt etabliert wurde, zieht sich der Staat 

teilweise aus der Finanzierung, weniger aus der sozialstaatlichen Regulierung 

zurück. Unter dem Mantel der semantischen Systemkontinuität („Pflegeversicherung 

als fünfte Säule des Sozialstaates“) vollzieht sich eine schleichende Neuausrichtung, 

die zu einer Konzentration weit reichender Probleme im Pflegebereich führte, welche 

nicht durch einfache Organisationsfragen innerhalb der Einrichtungen bewältigt 

werden können.  

Die Organisation der Pflege alter und bedürftiger Menschen ist eine 

gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die sowohl von volkswirtschaftlicher und ethischer 

Bedeutung ist. Das derzeitige sozialstaatliche Arrangement ist für diese Aufgabe 

höchst unzureichend eingestellt. Vor allem das Selbstverständnis der kirchlichen 

Caritas als diakonischer Teil der Kirche wird von dieser strukturellen Schieflage 

besonders in Frage gestellt. Die Analyse des Sachstandes zeigt sechs zentrale 

Gefahren auf, die einer nachhaltigen Weiterentwicklung des Pflegesektors im Wege 

stehen. Daraufhin werden sozialethische Orientierungen gegeben, die sich aus der 

Eigenart der sozialen Dienstleistung Pflege, aus dem Selbstverständnis einer 

demokratischen Gesellschaft sowie aus der  römischen Sozialverkündigung ergeben. 
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Die sich abzeichnende demographische Doppelherausforderung (zu einem 

steigenden Pflegebedarf kommt eine abnehmende Zahl Erwerbsfähiger) stellt auch 

die bisherige Personalpolitik in Frage. Bis 2040 werden für ca. 2,4 Millionen 

Pflegebedürftige ca. 1,7 Millionen Personen im Pflegebereich beschäftigt sein 

müssen (entspricht 1,3 Millionen vollzeitäquivalenten Beschäftigungsverhältnissen) 

und bedeutet eine enorme Herausforderung für die spezifischen Arbeitsmärkte, 

genügend qualifiziertes Pflegepersonal für den Leistungsbedarf bereitzustellen. 

Trotz der großen gesamtwirtschaftlichen und arbeitsmarktpolitischen Bedeutung der 

Altenpflege leidet der Pflegesektor unter einer chronischen Unterfinanzierung, die 

sich aus den Kosten begrenzenden Regelungen des Pflegeversicherungsgesetzes 
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ergeben. Die strukturelle Unterfinanzierung führt zu misslichen Konsequenzen vor 

allem für das Personal. Zusätzlich verschärft wird diese Problemlage durch eine 

umfangreiche und kostspielige Bürokratisierung, die bis auf die konkrete 

Handlungsebene der Pflegenden reicht. Auch die Einführung eines Mindestlohnes in 

der Pflegebranche behandelt das Problem nur symptomatisch und oberflächlich. 

Solange es keine konsistente Verhältnisbestimmung der Tarifsysteme zu den 

Vergütungsregelungen im Rahmen der Pflegesatzverhandlungen gibt, verbleiben 

massive Unsicherheiten im Finanzierungssystem, die eine gerechte Entlohnung 

erschweren. Für eine zukunftsfähige Entwicklung des Pflegesektors tun sich sechs 

zentrale Gefahren auf: 
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Der Fachkräftemangel wird durch die anhaltend gerin ge Attraktivität der 

Pflegeberufe verschärft.  

Schon jetzt ist die Abwanderung von Fachkräften hoch und die Krankenquote ist die 

höchste unter den Frauenberufen. Der Grund: Pflegende versuchen, die strukturellen 

Defizite durch eigenen Mehreinsatz auszugleichen. Dies geht auf Kosten der 

physischen und psychischen Gesundheit der im Pflegebereich Beschäftigten – 

langfristig wird dies auch die Pflegequalität beeinträchtigen.  
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Der Pflegebereich verliert im Verteilungskampf zwis chen den 

Berufsgruppen um Personal an Boden. 

Der Pflegebereich insgesamt ist in seiner derzeitigen Verfassung nicht dahingehend 

aufgestellt, die zukünftige Doppelherausforderung - steigende Zahlen 

Pflegebedürftiger bei abnehmenden Beschäftigtenzahlen - in gebotener offensiver 

Weise anzugehen. In Zukunft stehen immer mehr Pflegebedürftige immer weniger 

Pflegefähigen gegenüber. Das stellt bereits für sich eine enorme Herausforderung für 

die spezifischen Arbeitsmärkte dar. Es kommt jedoch hinzu, dass den Pflegefähigen 

eine große Auswahl an u.U. besser bezahlten und attraktiveren Jobs in anderen 

Branchen offen stehen werden: Da sich bereits jetzt ein Verteilungskampf zwischen 

den Berufsgruppen abzeichnet, wird ein künftiges Zentralthema der 
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gesellschaftlichen Organisation von Pflege darin bestehen, genügend Personal für 

die Pflegeberufe zu gewinnen.  
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Soziale Ungleichheiten setzen sich im Pflegefall fo rt – es droht eine Zwei-

Klassen-Pflege.  

Wenn die ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen ihre 

gesamtgesellschaftliche Akzeptanz durch gute solidarisch finanzierte Pflege nicht 

wahren bzw. ausbauen können, dann wandert der Teil der Nachfrager von 

Pflegedienstleistungen, der sich dies leisten kann, in teurere private 

Pflegeeinrichtungen ab und ein anderer Teil der gesamtgesellschaftlich zu 

organisierenden Pflege wird in die Schattenwirtschaft ausweichen, was wiederum 

den Druck auf die regulären Arbeitsmärkte erhöht. Besonders skandalös ist in 

diesem Zusammenhang, dass diejenigen, die heute die Pflege alter Menschen 

übernehmen und dafür nur ungenügend entlohnt werden, in Zukunft zu denjenigen 

gehören werden, die sich keine teure Zusatzpflege leisten werden können, sondern 

im Gegenteil selbst auf Unterstützung angewiesen sein werden.�
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Der freigemeinnützige Sektor verliert durch neue be triebswirtschaftliche 

Rationalisierungstrends an politischem Gewicht. 

Durch Outsourcing von Tätigkeitsbereichen aus Kostengründen an privatrechtliche 

Gesellschaften bzw. gar Umwandlung von Einrichtungen aus kirchlicher Trägerschaft 

in Privatrechtliche zerfasert bereits jetzt der Korporatismus des freigemeinnützigen 

Bereichs. Politisch schwindet dadurch sein Einfluss. Die Belegschaften teilen sich in 

verschiedene Gruppen; ihre Markt- und Verhandlungsmacht schwindet.�
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Bei fortgesetzter Deckelung der Budgets führt ein M indestlohn zu 

Personalabbau. 

Der Pflegemarkt ist ein politisch höchst regulierter Markt, der ohne die solidarisch 

finanzierten Versicherungstransfers in dieser Größenordnung gar nicht existieren 
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würde. Wenn die Kostenträger nicht zur Ausgleichszahlung verpflichtet werden, führt 

ein Mindestlohn zu Personalabbau bzw. zur Ersetzung von Fachpersonal durch 

unqualifiziertes Hilfspersonal. Dies liegt daran, dass die Substitutionselastizität für 

den Faktor Arbeit bei personennahen sozialen Dienstleistungen sowie die 

Nachfrageelastizität nach Pflegeleistungen extrem gering sind. Damit ginge ein 

Mindestlohn in weiten Teilen zu Lasten der Pflegebedürftigen. Ihr begründeter 

Anspruch auf gute Pflege würde erodieren. Unter solchen Bedingungen würde ein 

Mindestlohn kontraproduktive Folgen zeitigen.  
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Wenn  das Verhältnis der Pflegesatzverhandlungen zu  den 

Tarifsystemen nicht konsistent geregelt wird, wird das Tarifsystem 

ausgehebelt. 

Wenn im Rahmen der Pflegesatzverhandlungen weiterhin nur die 

Durchschnittspersonalkosten als Maßstab für die Leistungsvergütung herangezogen 

und vergütet werden, dann hebelt dies weiterhin die Tariflöhne aus. Letzte 

Auffanglinie bildet dann nur die Höhe des Mindestlohnes. Schon jetzt scheiden vor 

diesem Hintergrund vermehrt kirchlich gebundene Einrichtungen aus den 

Trägerverbänden v.a. der Diakonie aus. Ob diese Gefahr durch die neuesten 

Grundsatzurteile des BSG von Februar 2009 gebannt wird, ist derzeit noch nicht 

abzusehen. 
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Pflege als besondere soziale Dienstleistung hat einen spezifischen Charakter, der 

besondere (kommunikative, soziale…) Fähigkeiten seitens der Pflegenden bedarf. 

Qualität in der Pflege lässt sich nur bis zu einem gewissen Grad „von außen“ 

vorschreiben und kontrollieren (etwa in Qualitätsstandards und durch die 

Heimaufsicht). Letztlich ist sie als Resultat eines Kooperations- und 

Vertrauensverhältnis nur „von innen“ über die Mitarbeiter gewährleistbar.  

Menschenrechtsethisch muss es das Ziel des Pflegeprozesses sein, eine 

größtmögliche Selbstbestimmung der Pflegebedürftigen zu ermöglichen. Menschen 
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als Handelnde, die den Anspruch auf Sinnverwirklichung erheben, setzen nämlich 

die Geltung grundlegender Normen für sich und damit auch für andere immer schon 

voraus, wie z.B. die Geltung gewisser Grundrechte oder der Menschenwürde. Denn 

ein Mensch ist in zweifacher Weise abhängig von den Handlungen anderer: Zum 

einen ist er darauf angewiesen, dass andere seine Freiheit nicht beeinträchtigen. 

Zum anderen muss er mit Lebensumständen rechnen, in denen er die 

handlungsnotwendigen Güter und Freiheiten nicht durch eigene Anstrengungen 

erreichen oder erhalten kann und so auf die Hilfestellung anderer angewiesen ist. 

Somit beinhaltet der gerechtfertigte Anspruch auf Handlungsfreiheit auch die 

Anerkennung  der Freiheit Anderer. Ein so in seinen Grenzen reflektierter 

Freiheitsbegriff wird als Autonomie bezeichnet. Das Patientenrecht auf Achtung der 

Autonomie fordert im Anschluss daran, den anderen trotz seiner Hilfebedürftigkeit 

ernst zu nehmen und ihm die seiner Menschenwürde entsprechende größtmögliche 

Freiheit zu ermöglichen. 

Aufgrund der großen Asymmetrien in der Pflege zwischen gesundem Pflegeexperten 

und gebrechlichem, abhängigem Pflegebedürftigen ergibt sich eine besondere 

Verantwortung der Pflegenden für die Fähigkeit und Möglichkeit der 

Selbstbestimmung der Pflegebedürftigen. Monika Bobbert formuliert in ihrem Werk 

„Patientenautonomie und Pflege“ vor diesem Hintergrund zentrale Rechte, für deren 

Verwirklichung die Pflegenden in der Pflicht stehen, wie z.B. das Recht auf 

informierte Zustimmung zu jedweder Pflegemaßnahme; das Recht auf Wahl 

zwischen möglichen Behandlungsalternativen etc.  

Daher ist die einzig sinnvolle Strategie, auf der (immer noch) hohen intrinsischen 

Motivation des Fachpflegepersonals und ihrem Berufsethos aufzubauen. 

Voraussetzung für eine dauerhaft hohe Motivation von Beschäftigten ist ein Lohn, der 

von ihnen selbst als angemessen wahrgenommen wird. Damit wird den Pflegenden 

auch gesellschaftliche Anerkennung ihrer Leistungen signalisiert. Zweitens ist die 

Motivation dadurch zu sichern, dass mehr Pflegekräfte eingestellt werden, was die 

Betreuungsrelation und die  Pflegefachquote erhöht und den einzelnen Pflegenden 

mehr Zeit und Entlastung einräumt. Drittens kann die Motivation dadurch gefördert 

werden, dass man die Arbeitszufriedenheit erhöht und den Beschäftigten mehr 

Entscheidungskompetenz überträgt Die intrinsische Motivation wird vor allem durch die 

Erfahrung von Solidarität und, so ist für Pflege zu ergänzen, von Dankbarkeit, 

ganzheitlicher Verbesserung, gelungener Kommunikation o.ä. erhöht. Dies braucht 

elastische Zeitkorridore für die Pflege und ein gewisses Maß an 
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Entscheidungsspielraum; eine so erhöhte Arbeitszufriedenheit kann auch das 

schlechte Image und die Position der Pflegeeinrichtungen als Nachfrager auf dem 

Arbeitsmarkt verbessern. 
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Für die bundesdeutsche Gesellschaft als einer Arbeitsgesellschaft ist die Stellung der 

Erwerbsarbeit immer noch zentral: nicht nur für Einkommen, soziale Sicherheit, 

sondern auch für die Integration und die persönliche Entfaltung. In Ermangelung 

eines gesellschaftlich konsensfähigen Berechnungsmaßstabs für einen gerechten 

Lohn kommt der Verhandlungsbasis für einen fairen, d.h. vor allem demokratischen 

Interessenausgleich eine besondere Bedeutung zu  

In Erwerbsarbeitsgesellschaften und kapitalistischen Marktwirtschaften verkörpert 

sich die (verfassungs-)rechtliche Ausgestaltung der sozialen Grundrechte der 

abhängig Erwerbstätigen in den Schranken, die gegen die Vermarktung 

menschlicher Arbeit errichtet werden; dazu zählen neben dem  Arbeitsrecht, etwa 

dem Arbeits- und Gesundheitsschutz auch die Tarifautonomie und die 

Flächentarifverträge. Das Tarifvertragssystem gilt als eines der spezifischen 

Merkmale eines bundesdeutschen Wirtschaftsstils und gehört damit zum normativen 

Selbstverständnis der Sozialen Marktwirtschaft. Arbeitsmarkttechnisch sind 

Mindestlöhne hierfür nur ein inadäquater Ersatz, der vor allem der Bedeutung der 

Branche in keiner Weise gerecht wird.  

Kirchlich gebundene Einrichtungen sind immer noch ein bedeutender Faktor des 

spezifischen Arbeitsmarkts der Altenpflegeberufe. Vor diesem Hintergrund ist es 

bedauerlich, dass das kirchliche Konstrukt der Dienstgemeinschaft und vor allem die 

neue Vergütungsordnung des Caritasverbandes nicht gerechtfertigt den Anspruch 

erheben können, ein Tarifsystem im vollen Sinne zu sein. Dafür fehlt ihnen die 

überbetriebliche, unabhängig organisierte Vertretung der Arbeitnehmerseite, die über 

die legitimen Mittel des Arbeitskampfes eine verhandlungsmächtige Position 

aufbauen könnten. Die Tarifverhandlungen können daher nicht als in gleicher Weise 

fair gelten, wie es für den öffentlichen Bereich beispielsweise angenommen werden 

kann.    
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Für die katholische Soziallehre ist der gerechte Lohn der Prüfstein für den 

Gerechtigkeitszustand einer Volkswirtschaft (vor allem Quadragesimo anno und 

Laborem exercens…). 

Denn durch den Lohn erhalten die Arbeitnehmer Zugang zu den Gütern der Erde, die 

nach kirchlicher Lehre letztlich dem Wohl aller Menschen dienen sollen. In der 

Tradition der Sozialverkündigung ist der gerechte Lohn immer ein familiengerechter 

Lohn: Das entscheidende Kriterium ist der Lebensbedarf des Arbeiters und seiner 

Familie. Er soll durch seine Arbeit alleine mit seinem Lohn - nach Steuern und 

Abgaben, ergänzt durch Familienleistungen des Staates - die ganze Familie so 

versorgen können, wie es dem Wohlstandsniveau der Gesellschaft entspricht.  

Aktualisiert man den Maßstab des Familienlohns entsprechend einer 

gendergerechten Zielsetzung, dann bedeutet dies: Beteiligt sich ein Paar mit einem 

Stellenumfang von mindestens 100% an der Erwerbsarbeit, dann sollte die Familie 

von dem Arbeitseinkommen und den staatlichen Familienleistungen auch gut leben 

können.  

Diese Impulse sind natürlich nicht 1:1 umsetzbar, denn neben dem Lebensbedarf 

des Arbeiters gelten sowohl die Lebensfähigkeit des Unternehmens als auch die 

allgemeine Wohlfahrt als weitere Determinanten eines gerechten Lohnes. Sie 

können aber dabei Orientierung geben, wenn der Kapitalismus - frei nach Oswald 

von Nell-Breuning - mit klugen wirtschafts- und sozialpolitischen Maßnahmen 

„umgebogen“ werden soll.  

Der BAT (bzw. TVöD) sowie auch die neue Vergütungsordnung des Caritasverbandes 

führen bereits jeweils familienbezogene Entgeltbestandteile. Freilich reicht der Umfang 

eines solchen Ausgleichs nicht hin, um eine Vergleichbarkeit der Lebensverhältnisse 

von Paaren mit und Paaren ohne Kindern herzustellen.  Doch entspricht er im Ansatz 

dem spezifischen katholischen Profil derjenigen Einrichtungen, die sich in ihrer 

Grundordnung ja immerhin auf diejenigen Grundnormen verpflichtet haben, die die 

katholische Soziallehre für die Arbeits- und Lohnverhältnisse vorsieht.     �


